
Drucksache 19 / 25 716
Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Antonín Brousek

vom 27. März 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 31. März 2026)

zum Thema:

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966
im Lichte der politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen

und Antwort vom 13. April 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. April 2026)



Seite 1 von 61

Senatsverwaltung für Finanzen

 Herrn Abgeordneten Antonín Brousek

über die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/25716
vom 27.03.2026
über Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966 im
Lichte der politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Informationen zu etwaigen Zuwendungen des Landes an die genannten Körperschaften
sind aus der Zuwendungsdatenbank des Landes Berlin entnehmbar. Diese Datenbank
dokumentiert die Empfänger und Förderbeträge der letzten fünf Jahre und gewährleistet
die öffentliche Zugänglichkeit der Informationen.

In der Zuwendungsdatenbank werden die von zuwendungsgebenden Stellen auf Antrag
bewilligten Zuwendungen (ab einem Zuwendungsbetrag i. H. v. 100 Euro) der vergangenen
fünf Kalenderjahre jeweils zum 30. Juni veröffentlicht. Aktuell enthält die Datenbank die
gewährten Zuwendungen der Jahre 2020-2024. Die Zuwendungen selbst werden in
eigener fachlicher Zuständigkeit von den einzelnen zuwendungsgebenden Stellen im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vergeben.

Dafür gelten einheitlich die Vorgaben der Landeshaushaltsordnung (LHO), insbesondere
§§ 23, 44 LHO. Der Nachweis über die zweckgerichtete Verwendung erfolgt durch die
Zuwendungsempfangenden ebenfalls gegenüber den zuwendungsgebenden Stellen.
Die Zuwendungsdatenbank ist online verfügbar und kann unter folgendem Link aufgerufen
werden: https://www.berlin.de/sen/finanzen/service/zuwendungsdatenbank/.

Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen ist die vorherige Registrierung bei der
Transparenzdatenbank des Landes Berlin. Die Transparenzdatenbank ist ein Teil des
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Berliner Transparenzgesetzes, das darauf abzielt, den Zugang zu Informationen über die
öffentliche Verwaltung zu erweitern und die Verwaltung zu modernisieren. Das
Vorhandensein bestimmter Pflichtangaben (wie Rechtsform, Sitz und Entscheidungsträger)
ist dabei Bedingung für die Bewilligung von Zuwendungsmitteln. Das Ziel der
Transparenzdatenbank ist es, die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu fördern,
staatliches Handeln zu kontrollieren und Korruption zu verhindern. Sie soll auch dazu
beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger einfacher auf Informationen zugreifen können,
ohne individuelle Anfragen stellen zu müssen. Die Berliner Transparenzdatenbank ist online
zugänglich: https://transparenzdatenbank.berlin.de.

Vorbemerkung des Abgeordneten:
In einer Demokratie basiert die Legitimität der Regierung auf dem Willen des Volkes. Dieser Wille sollte frei
und unbeeinflusst geäußert werden können. Wenn eine Regierung mithilfe von Steuermitteln Propaganda
betreibt, um die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken, gefährdet sie diesen
demokratischen Grundsatz. Manipulation oder unzulässige Beeinflussung verzerrt den freien
Willensbildungsprozess und untergräbt somit die Demokratie. So schützt etwa Art. 5 GG nicht nur die
Äußerung, sondern auch die Bildung der freien Meinung („ungehindert unterrichten“). In einer Demokratie
haben Bürger das Recht, über die Verwendung öffentlicher Mittel informiert zu sein. Die Ausgaben von
Steuermitteln müssen gerechtfertigt und im besten Interesse der Allgemeinheit sein. Wenn eine Regierung
diese Mittel für Propaganda ausgibt, die die Öffentlichkeit manipuliert, könnte dies als Missbrauch
öffentlicher Mittel angesehen werden.

Nach ständiger Rechtsprechung der Verfassungsgerichte ist die Exekutive verpflichtet, dem Abgeordneten
nicht nur Informationen zu übermitteln, die bereits aufbereitet vorliegen, sondern auch das erhebliche
Ressourcenungleichgewicht zwischen Exekutive und Legislative dadurch zu kompensieren, dass sie sich alle
Informationen, die in Anbetracht der Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts mit vertretbarem
Aufwand zu verschaffen sind. Es besteht auch ausdrückliches Einverständnis des Unterzeichners, die Frist von
drei Wochen zu verlängern bzw. wird der Unterzeichner nach Ablauf der Frist dieselben Fragen noch einmal
stellen, falls eine Antwort in der Kürze der Zeit „nicht möglich sein“ sollte.

1. Ist Deutschland noch Vertragsstaat des Ist Deutschland noch Vertragsstaat des
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR)? Falls ja, handelt
es sich dabei um einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag? Bindet dieser auch den
Senat von Berlin?

2. Wie lautet Artikel 19 des ICCPR?

3. Wie lautet Artikel 20 des ICCPR?

Zu 1.-3.:  Die Fragen 1. bis 3. werden gemeinsam beantwortet.

Die Frage 1. liegt in der Zuständigkeit des Bundes und kann somit vom
Senat nicht beantwortet werden.
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Zu Fragen 2 und 3 weist der Senat darauf hin, dass es nicht Bestandteil
der parlamentarischen Kontrollfunktion des Abgeordnetenhauses ist, frei
verfügbare Informationen zusammenzutragen.

4. Welche gemeinnützigen Körperschaften wurden in der 18. und 19. Legislaturperiode des
Abgeordnetenhauses mit Haushaltsmitteln gefördert (bitte absteigend nach Höhe der
Förderung auflisten)?

Zu 4.:  Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

5. Inwiefern unterscheiden sich die Strukturen und Arbeitsweisen von mildtätigen
gemeinnützigen Körperschaften und politisch aktivistischen gemeinnützigen
Körperschaften?

Zu 5.:  Dem Senat liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

6. Gibt es Beispiele, in denen die Finanzbehörden Organisationen wegen politischer
Einflussnahme die Gemeinnützigkeit entzogen haben, und wenn ja, welche?

Zu 6.:  Informationen zu Einzelfällen dürfen nicht gegeben werden, da die
Finanzverwaltung sich zu Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle
Informationen, die einen Steuerfall betreffen, sind durch das
Steuergeheimnis i. S. d. § 30 Abgabenordnung geschützt und dürfen
daher ohne Zustimmung des Betroffenen grundsätzlich nicht offenbart
werden.

7. Auf welcher gesetzlichen Rechtsgrundlage beruht Randnummer 16 Absatz 3 des
Anwendungserlasses zur Abgabenordnung zu § 52, wonach es nicht zu beanstanden ist,
wenn eine steuerbegünstigte Körperschaft außerhalb ihrer Satzungszwecke vereinzelt zu
tagespolitischen Themen Stellung nimmt“?

a) Warum beabsichtigte der Senat, diese Regelung in Artikel 8 Nummer 2 des Gesetzes zur
Fortentwicklung des Steuerrechts und zur Anpassung des Einkommensteuertarifs in § 58
AO zu kodifizieren?

b) Welche rechtlichen Risiken sah hier der Senat?

Zu 7.:  Die Regelungen des AEAO bilden die ständige Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs zu den Regelungen des Dritten Abschnitts der
Abgabenordnung – Steuerbegünstigte Zwecke - ab.
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Zu 7. a):  Der Entwurf für ein Gesetz zur Fortentwicklung des Steuerrechts und zur
Anpassung des Einkommensteuertarifs vom 16.08.2024 sah in Artikel 8
Nummer 2 die Ergänzung des § 58 Abgabenordnung um die Nummer 11
vor. Dieser Gesetzesentwurf wurde von der damaligen Bundesregierung
gefasst, nicht vom Senat von Berlin.

Zu 7. b):  Aufgrund der veränderten bundespolitischen Rahmenbedingungen passte
die damalige Bundesregierung den Gesetzesentwurf an. Dieser Entwurf
enthielt die Ergänzung des § 58 Abgabenordnung um die Nummer 11
nicht mehr (vgl. Bundestagsdrucksache 20/14309, S. 8).

8. Gibt es Beispiele für gemeinnützige Organisationen, die sich bewusst aus politischen
Debatten heraushalten, und wenn ja, welche?

Zu 8.:  Dem Senat liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

9. Wird derzeit vor zuständigen Bewilligungsbehörden geprüft, ob Fördermittelempfänger
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, wie unter anderem die Partnerschaften für
Demokratie, die erhaltenen Fördergelder missbräuchlich für parteipolitische Zwecke
eingesetzt haben?

Zu 9.:  Es handelt sich um ein Bundesprogramm, wie die Frage selber ausführt.
Dem Senat liegen daher keine Informationen zu dieser Frage vor.

10. Wie hat sich die Rechtsprechung in Deutschland zur politischen Betätigung
gemeinnütziger Organisationen in den letzten Jahren entwickelt?

Zu 10.:  Es ist nicht Bestandteil der parlamentarischen Kontrollfunktion des
Abgeordnetenhauses von Berlin, frei verfügbare Informationen durch den
Senat zusammentragen und anschaulich aufbereiten zu lassen.

11. Wie sollte ein Reformvorschlag aussehen, um Missbrauch gemeinnütziger
Organisationen für parteipolitische Zwecke zu verhindern?

Zu 11.:  Missbrauchsfälle sind dem Senat nicht bekannt.
Im steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht darf eine Körperschaft bereits
nach geltendem Recht ihre Mittel weder für die unmittelbare noch für die
mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden,
§ 55 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 der Abgabenordnung. Insofern ist aus
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Sicht des Senats im Steuerrecht hier keine ergänzende Regelung
erforderlich.

12. Wurde der AttacBeschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 10. Dezember 2020, V R
14/20, auf Sitzungen der Steuerabteilungsleiter oder Referatsleiter von Bund und
Ländern besprochen, wenn ja, wann, und mit welchem Ergebnis?

a) Gab es dazu eine abgestimmte Haltung zwischen Bund und Ländern?

b) Beabsichtigt oder beabsichtigte der Senat, die Geltung des AttacBeschlusses durch
„Nichtanwendungsgesetzgebung“ zu ändern?

c) Gab es eine interministerielle Arbeitsgruppe oder interministerielle Sitzungen zur
Änderung der Abgabenordnung hinsichtlich der Gemeinnützigkeit von Körperschaften,
die sich allgemeinpolitisch betätigen, und gab es Gesetzgebungsentwürfe, wenn ja,
welche?

Zu 12.:  Die Fragen 12 a) bis 12 c) werden gemeinsam beantwortet.

Die Sitzungen der Steuerabteilungsleiterinnen und -leiter sowie
Referatsleiterinnen und -leiter von Bund und Ländern unterliegen den
Regelungen der Geschäftsordnung zur Regelung der Zusammenarbeit
des Bundes mit den Ländern nach § 21a Absatz 1 Gesetz über die
Finanzverwaltung (GO-Bund/Länder). Die Sitzungen der Gremien sind
nicht öffentlich (§ 8 GO-Bund/Länder). Informationen zu einer möglichen
Befassung dieser Gremien dürfen nicht gegeben werden (vgl. § 21 Abs. 1
Satz 4 FVG).

13. Hat der Senat eine Stellungnahme zum Bundesverfassungsgerichtsverfahren von Attac
gegen den BFH-Beschluss abgegeben, und wenn ja, mit welchem Inhalt?

Zu 13.:  Eine Stellungnahme durch den Senat erfolgte nicht.

14. Erfüllt die CORRECTIV gGmbH aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

15. Wie definiert die CORRECTIV gGmbH ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt
sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

16. Gibt es Fälle, in denen die CORRECTIV gGmbH explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?
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17. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der CORRECTIV gGmbH letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

18. Wurde die CORRECTIV gGmbH in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

19. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der CORRECTIV gGmbH, der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

20. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die CORRECTIV gGmbH?

21. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der CORRECTIV gGmbH und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

22. Haben Vorstände oder Führungspersonen der CORRECTIV gGmbH politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

23. Inwiefern beeinflusst die CORRECTIV gGmbH politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

24. Gibt es Hinweise darauf, dass die CORRECTIV gGmbH gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

25. Unterstützt die CORRECTIV gGmbH politische Demonstrationen oder Proteste mit ihren
finanziellen Mitteln?

26. Werden staatliche Fördergelder, die die CORRECTIV gGmbH vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

27. Gibt es Kooperationen zwischen der CORRECTIV gGmbH und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

28. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der CORRECTIV gGmbH haben, und wenn ja, welche?

29. Gibt es Verbindungen zwischen der CORRECTIV gGmbH und Regierungsbehörden, die
deren Finanzierung sicherstellen?
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30. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die CORRECTIV gGmbH, und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

31. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die CORRECTIV gGmbH von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

32. Verwendet die CORRECTIV gGmbH Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich
für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

33. Hat die CORRECTIV gGmbH in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

34. Kennt der Senat die Website der CORRECTIV gGmbH (https://correctiv.org/) und
erkennt sie darin eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese
Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

35. Nimmt nach Einschätzung des Senats die CORRECTIV gGmbH oder nehmen deren
rechtliche Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

36. War die CORRECTIV gGmbH nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

37. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der CORRECTIV gGmbH nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

38. Gibt es Belege dafür, dass die CORRECTIV gGmbH einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

39. Wie beeinflusst die CORRECTIV gGmbH die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

40. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
CORRECTIV gGmbH auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

41. Werden von der CORRECTIV gGmbH gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

42. Kennt der Senat den CORRECTIV-Artikel „Die Rechtstreiber der CDU“ (h
https://correctiv.org/aktuelles/parteien/2025/02/11/die-rechtstreiber-welche-

https://correctiv.org/
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hardliner-die-cdu-nach-rechts-ziehen/)? Wie bewertet der Senat diesen Artikel vor dem
Hintergrund des gemeinnützigkeitsrechtlichen Neutralitätsgebots?

43. Haben die Kampagnen der CORRECTIV gGmbH nach Einschätzung des Senats direkte
Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

44. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der CORRECTIV gGmbH im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

45. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der CORRECTIV gGmbH mit
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

46. Welche Unterschiede bestehen zwischen der CORRECTIV gGmbH und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

47. Hat sich die CORRECTIV gGmbH nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik
an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie sich erfolgreich
gegen Kritik gewehrt?

Zu 14.-47.:  Die Fragen 14 bis 47 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
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schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

48. Gibt es Fälle, in denen der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. explizit für oder
gegen eine Partei geworben hat?

49. Wurde der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. in der Vergangenheit wegen
parteipolitischer Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

50. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Vereins Omas gegen Rechts
Deutschland e. V., der aus staatlichen Förderprogrammen stammt?

51. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an den Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V.?

52. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Verein Omas gegen Rechts Deutschland e.
V. und bestimmten Parteien oder politischen Akteuren?

53. Haben Vorstände oder Führungspersonen des Vereins Omas gegen Rechts Deutschland
e. V. politische Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

54. Inwiefern beeinflusst der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. politische
Entscheidungsprozesse oder Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

55. Gibt es Hinweise darauf, dass der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. gezielt
gegen bestimmte Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

56. Unterstützt der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. politische Demonstrationen
oder Proteste mit seinen finanziellen Mitteln?

57. Werden staatliche Fördergelder, die der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V.
vereinnahmt hat, nach Einschätzung der Landesregierung für parteipolitische Zwecke
zweckentfremdet?

58. Gibt es Kooperationen zwischen dem Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. und
parteinahen Stiftungen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der
Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

59. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des Vereins Omas gegen Rechts Deutschland e. V. haben, und wenn ja,
welche?
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60. Gibt es Verbindungen zwischen dem Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. und
Regierungsbehörden, die dessen Finanzierung sicherstellen?

61. Welche öffentlichen Fördermittel erhält der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e.
V., und aus welchen Einzelplänen stammen sie?

62. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V.
von internationalen Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja,
welche sind das, und wie viel?

63. Hat der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. in den letzten Jahren eine
Erhöhung oder Kürzung staatlicher Mittel erfahren?

64. Sieht der Senat in der Website des Vereins Omas gegen Rechts Deutschland e. V.
(www.omasgegenrechts.org/) eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt
sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

65. Nimmt nach Einschätzung des Senats der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V.
oder nehmen seine rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen
zur Wahl bestimmter Parteien auf?

66. War der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. nach Erkenntnissen des Senats in
der Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

67. Gibt es Belege dafür, dass der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. einseitige
Narrative in politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

68. Wie beeinflusst der Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. die mediale
Berichterstattung über politische Themen?

69. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
Vereins Omas gegen Rechts Deutschland e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung
untersuchen?

70. Werden von dem Verein Omas gegen Rechts Deutschland e. V. gezielt politische Gegner
diskreditiert oder diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

71. Haben die Kampagnen des Vereins Omas gegen Rechts Deutschland e. V. nach
Einschätzung des Senats direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische
Entscheidungen?

https://www.omas-gegen-rechts.org/
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72. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des Vereins Omas gegen Rechts Deutschland e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot
bewerten?

Zu 48.-72.:  Die Fragen 48 bis 72 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

73. Gibt es Fälle, in denen der Verein Campact e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

74. Wurde der Verein Campact e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

75. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Vereins Campact e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

76. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an den Verein Campact e. V.?
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77. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Verein Campact e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

78. Haben Vorstände oder Führungspersonen des Vereins Campact e. V. politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

79. Inwiefern beeinflusst der Verein Campact e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

80. Gibt es Hinweise darauf, dass der Verein Campact e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

81. Unterstützt der Verein Campact e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit
seinen finanziellen Mitteln?

82. Werden staatliche Fördergelder, die der Verein Campact e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

83. Gibt es Kooperationen zwischen dem Verein Campact e. V. und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

84. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des Vereins Campact e. V. haben, und wenn ja, welche?

85. Gibt es Verbindungen zwischen dem Verein Campact e. V. und Regierungsbehörden, die
dessen Finanzierung sicherstellen?

86. Welche öffentlichen Fördermittel erhält der Verein Campact e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

87. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob der Verein Campact e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

88. Hat der Verein Campact e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

89. Sieht der Senat in der Website des Vereins Campact e. V. (www.campact.de/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

https://www.campact.de/
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90. Nimmt nach Einschätzung des Senats der Verein Campact e. V. oder nehmen seine
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

91. War der Verein Campact e. V. nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

92. Gibt es Belege dafür, dass der Verein Campact e. V. einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

93. Wie beeinflusst der Verein Campact e. V. die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

94. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
Vereins Campact e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

95. Werden von dem Verein Campact e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

96. Haben die Kampagnen des Vereins Campact e. V. nach Einschätzung des Senats direkte
Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

97. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des Vereins Campact e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

Zu 73.-97.:  Die Fragen 73 bis 97 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
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Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

98. Gibt es Fälle, in denen der Attac Trägerverein e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

99. Wurde der Attac Trägerverein e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

100. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Attac Trägervereins e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

101. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an den Attac Trägerverein e. V.?

102. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Attac Trägerverein e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

103. Haben oder hatten Vorstände, Führungspersonen oder (Gründungs)Mitglieder des Attac
Trägervereins e. V. politische Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

104. Inwiefern beeinflusst der Attac Trägerverein e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

105. Gibt es Hinweise darauf, dass der Attac Trägerverein e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

106. Unterstützt der Attac Trägerverein e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit
seinen finanziellen Mitteln?

107. Werden staatliche Fördergelder, die der Attac Trägerverein e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?
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108. Gibt es Kooperationen zwischen dem Attac Trägerverein e. V. und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

109. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des Attac Trägervereins e. V. haben, und wenn ja, welche?

110. Gibt es Verbindungen zwischen dem Attac Trägerverein e. V. und Regierungsbehörden,
die dessen Finanzierung sicherstellen?

111. Welche öffentlichen Fördermittel erhält der Attac Trägerverein e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

112. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob der Attac Trägerverein e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

113. Hat der Attac Trägerverein e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

114. Sieht der Senat in der Website des Attac Trägervereins e. V. (www.attac.de/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

115. Nimmt nach Einschätzung des Senats der Attac Trägerverein e. V. oder nehmen seine
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

116. War der Attac Trägerverein e. V. nach Erkenntnissen der Landesregierung in der
Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

117. Gibt es Belege dafür, dass der Attac Trägerverein e. V. einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

118. Wie beeinflusst der Attac Trägerverein e. V. die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

119. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
Attac Trägervereins e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

https://www.attac.de/
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120. Werden von dem Attac Trägerverein e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

121. Haben die Kampagnen des Attac Trägervereins e. V. nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

122. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des Attac Trägervereins e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

Zu 98.-122.:  Die Fragen 98 bis 122 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

123. Erfüllt die Amadeu Antonio Stiftung aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

124. Wie definiert die Amadeu Antonio Stiftung ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie
grenzt sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?
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125. Gibt es Fälle, in denen die Amadeu Antonio Stiftung explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

126. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Amadeu Antonio Stiftung letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

127. Wurde die Amadeu Antonio Stiftung in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

128. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Amadeu Antonio Stiftung, der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

129. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Amadeu Antonio Stiftung?

130. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Amadeu Antonio Stiftung und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

131. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Amadeu Antonio Stiftung politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

132. Inwiefern beeinflusst die Amadeu Antonio Stiftung politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

133. Gibt es Hinweise darauf, dass die Amadeu Antonio Stiftung gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

134. Unterstützt die Amadeu Antonio Stiftung politische Demonstrationen oder Proteste mit
ihren finanziellen Mitteln?

135. Werden staatliche Fördergelder, die die Amadeu Antonio Stiftung vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

136. Gibt es Kooperationen zwischen der Amadeu Antonio Stiftung und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

137. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Amadeu Antonio Stiftung haben, und wenn ja, welche?
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138. Gibt es Verbindungen zwischen der Amadeu Antonio Stiftung und Regierungsbehörden,
die deren Finanzierung sicherstellen?

139. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Amadeu Antonio Stiftung, und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

140. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Amadeu Antonio Stiftung von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

141. Verwendet die Amadeu Antonio Stiftung Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

142. Hat die Amadeu Antonio Stiftung in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

143. Sieht der Senat in der Website der Amadeu Antonio Stiftung
(www.amadeuantoniostiftung.de/) eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie
beurteilt sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

144. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Amadeu Antonio Stiftung oder nehmen seine
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

145. War die Amadeu Antonio Stiftung nach Erkenntnissen der Landesregierung in der
Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

146. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Amadeu Antonio Stiftung nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

147. Gibt es Belege dafür, dass die Amadeu Antonio Stiftung einseitige Narrative in
politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

148. Wie beeinflusst die Amadeu Antonio Stiftung die mediale Berichterstattung über
politische Themen?

149. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Amadeu Antonio Stiftung auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

150. Werden von der Amadeu Antonio Stiftung gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
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151. Haben die Kampagnen der Amadeu Antonio Stiftung nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

152. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Amadeu Antonio Stiftung im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

153. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Amadeu Antonio Stiftung
mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

154. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Amadeu Antonio Stiftung und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

155. Hat sich die Amadeu Antonio Stiftung nach Kenntnis der Landesregierung in der
Vergangenheit Kritik an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie
sich erfolgreich gegen Kritik gewehrt?

Zu 123.-155.: Die Fragen 123 bis 155 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.
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156. Erfüllt die Peta Deutschland e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

157. Wie definiert die Peta Deutschland e. V. ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt
sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

158. Gibt es Fälle, in denen die Peta Deutschland e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

159. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Peta Deutschland e. V. letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

160. Wurde die Peta Deutschland e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

161. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Peta Deutschland e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

162. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Peta Deutschland e. V.?

163. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Peta Deutschland e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

164. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Peta Deutschland e. V. politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

165. Inwiefern beeinflusst die Peta Deutschland e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

166. Gibt es Hinweise darauf, dass die Peta Deutschland e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

167. Unterstützt die Peta Deutschland e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit ihren
finanziellen Mitteln?

168. Werden staatliche Fördergelder, die die Peta Deutschland e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?
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169. Gibt es Kooperationen zwischen der Peta Deutschland e. V. und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

170. Hat der Senat Erkenntnisse dazu,  dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Peta Deutschland e. V. haben, und wenn ja, welche?

171. Gibt es Verbindungen zwischen der Peta Deutschland e. V. und Regierungsbehörden, die
deren Finanzierung sicherstellen?

172. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Peta Deutschland e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

173. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Peta Deutschland e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

174. Verwendet die Peta Deutschland e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

175. Hat die Peta Deutschland e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

176. Sieht der Senat in der Website der Peta Deutschland e. V. (www.peta.de) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

177. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Peta Deutschland e. V. oder nehmen ihre
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

178. War die Peta Deutschland e. V. nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

179. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Peta Deutschland e. V. nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

180. Kennt der Senat den folgenden Artikel (www.pirsch.de/news/
tierrechtlercdupolitikerinfordertendevonglorifizierung34653), und wie beurteilt sie den
dort geschilderten Sachverhalt vor dem Hintergrund des Gemeinnützigkeitsrechts?

http://www.peta.de/
https://www.pirsch.de/news/tierrechtler-cdu-politikerin-fordert-ende-von-glorifizierung-34653
https://www.pirsch.de/news/tierrechtler-cdu-politikerin-fordert-ende-von-glorifizierung-34653
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181. Gibt es Belege dafür, dass die Peta Deutschland e. V. einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

182. Wie beeinflusst die Peta Deutschland e. V. die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

183. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Peta Deutschland e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

184. Werden von der Peta Deutschland e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

185. Haben die Kampagnen der Peta Deutschland e. V. nach Einschätzung des Senats direkte
Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

186. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Peta Deutschland e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

187. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Peta Deutschland e. V.
mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

188. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Peta Deutschland e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

189. Hat sich die Peta Deutschland e. V. nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik
an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie sich erfolgreich
gegen Kritik gewehrt?

Zu 156.-189.: Die Fragen 156 bis 189 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
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über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

190. Erfüllt die Animal Rights Watch e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

191. Wie definiert die Animal Rights Watch e. V. ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie
grenzt sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

192. Gibt es Fälle, in denen die Animal Rights Watch e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

193. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Animal Rights Watch e. V. letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

194. Wurde die Animal Rights Watch e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

195. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Animal Rights Watch e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

196. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Animal Rights Watch e. V.?

197. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Animal Rights Watch e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

198. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Animal Rights Watch e. V. politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?
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199. Inwiefern beeinflusst die Animal Rights Watch e. V. politische Entscheidungsprozesse
oder Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

200. Gibt es Hinweise darauf, dass die Animal Rights Watch e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

201. Unterstützt die Animal Rights Watch e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit
ihren finanziellen Mitteln?

202. Werden staatliche Fördergelder, die die Animal Rights Watch e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

203. Gibt es Kooperationen zwischen der Animal Rights Watch e. V. und parteinahen
Stiftungen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-
Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

204. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Animal Rights Watch e. V. haben, und wenn ja, welche?

205. Gibt es Verbindungen zwischen der Animal Rights Watch e. V. und Regierungsbehörden,
die deren Finanzierung sicherstellen?

206. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Animal Rights Watch e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

207. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Animal Rights Watch e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

208. Verwendet die Animal Rights Watch e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

209. Hat die Animal Rights Watch e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

210. Sieht der Senat in der Website der Animal Rights Watch e. V. (www.ariwa.org) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

211. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Animal Rights Watch e. V. oder nehmen ihre
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

http://www.ariwa.org/


Seite 25 von 61

212. War die Animal Rights Watch e. V. nach Erkenntnissen der Landesregierung in der
Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

213. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Animal Rights Watch e. V. nicht gegen
das parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

214. Kennt der Senat den folgenden Artikel (www.stern.de/wirtsc
haft/news/animalrightswatchwirftagrarfunktionaerentierschutzversto
essevor7072158.html), wie beurteilt sie den dort geschilderten Sachverhalt vor dem
Hintergrund des Gemeinnützigkeitsrechts, und beabsichtigt der Senat, das für Animal
Rights Watch e. V. zuständige Finanzamt darauf hinzuweisen?

215. Gibt es Belege dafür, dass die Animal Rights Watch e. V. einseitige Narrative in
politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

216. Wie beeinflusst die Animal Rights Watch e. V. die mediale Berichterstattung über
politische Themen?

217. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Animal Rights Watch e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

218. Werden von der Animal Rights Watch e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

219. Haben die Kampagnen der Animal Rights Watch e. V. nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

220. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Animal Rights Watch e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

221. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Animal Rights Watch e.
V. mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

222. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Animal Rights Watch e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

223. Hat sich die Animal Rights Watch e. V. nach Kenntnis der Landesregierung in der
Vergangenheit Kritik an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie
sich erfolgreich gegen Kritik gewehrt?

https://www.stern.de/wirtschaft/news/animal-rights-watch-wirft-agrarfunktionaeren-tierschutzverstoesse-vor-7072158.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/animal-rights-watch-wirft-agrarfunktionaeren-tierschutzverstoesse-vor-7072158.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/animal-rights-watch-wirft-agrarfunktionaeren-tierschutzverstoesse-vor-7072158.html
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Zu 190.-223.: Die Fragen 190 bis 223 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

224. Erfüllt Foodwatch e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige Zwecke
gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

225. Wie definiert Foodwatch e. V. ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt sie sich
von parteipolitischer Einflussnahme ab?

226. Gibt es Fälle, in denen Foodwatch e. V. explizit für oder gegen eine Partei geworben hat?

227. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Foodwatch e. V. letztmalig durch das zuständige
Finanzamt geprüft?

228. Wurde Foodwatch e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer Betätigung
abgemahnt oder verwarnt?

229. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Foodwatch e. V., der aus staatlichen
Förderprogrammen stammt?
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230. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an Foodwatch e. V.?

231. Gibt es direkte Verbindungen zwischen Foodwatch e. V. und bestimmten Parteien oder
politischen Akteuren?

232. Haben Vorstände oder Führungspersonen von Foodwatch e. V. politische Ämter oder
enge Verbindungen zu Parteien?

233. Inwiefern beeinflusst Foodwatch e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

234. Gibt es Hinweise darauf, dass Foodwatch e. V. gezielt gegen bestimmte Parteien oder
Politiker Kampagnen führt?

235. Unterstützt Foodwatch e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit ihren
finanziellen Mitteln?

236. Werden staatliche Fördergelder, die Foodwatch e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

237. Gibt es Kooperationen zwischen Foodwatch e. V. und parteinahen Stiftungen wie der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder
der Konrad-Adenauer-Stiftung?

238. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb Foodwatch e. V. haben, und wenn ja, welche?

239. Gibt es Verbindungen zwischen Foodwatch e. V. und Regierungsbehörden, die deren
Finanzierung sicherstellen?

240. Welche öffentlichen Fördermittel erhält Foodwatch e. V., und aus welchen Einzelplänen
stammen sie?

241. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob Foodwatch e. V. von internationalen Organisationen
oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das, und wie viel?

242. Verwendet Foodwatch e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?
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243. Hat Foodwatch e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung staatlicher Mittel
erfahren?

244. Sieht der Senat in der Website von Foodwatch e. V. (www.fo odwatch.org/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

245. Nimmt nach Einschätzung des Senats Foodwatch e. V. oder nehmen ihre rechtlichen
Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter Parteien
auf?

246. War Foodwatch e. V. nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an politischen
Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

247. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten von Foodwatch e. V. nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

248. Gibt es Belege dafür, dass Foodwatch e. V. einseitige Narrative in politischen Debatten
fördert, und wenn ja, welche?

249. Wie beeinflusst Foodwatch e. V. die mediale Berichterstattung über politische Themen?

250. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss von
Foodwatch e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

251. Werden von Foodwatch e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder diffamiert, wenn
ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor dem Hintergrund der Förderung?

252. Haben die Kampagnen von Foodwatch e. V. nach Einschätzung der Landesregierung
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

253. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
von Foodwatch e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

254. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten von Foodwatch e. V. mit den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien vereinbar?

255. Welche Unterschiede bestehen zwischen Foodwatch e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

https://www.foodwatch.org/
https://www.foodwatch.org/
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256. Hat sich Foodwatch e. V. nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik an ihrer
Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie sich erfolgreich gegen Kritik
gewehrt?

Zu 224.-256.: Die Fragen 224 bis 256 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

257. Erfüllt das Dezernat Zukunft e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

258. Wie definiert das Dezernat Zukunft e. V. seine gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt
es sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

259. Gibt es Fälle, in denen das Dezernat Zukunft e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

260. Wann wurde die Gemeinnützigkeit des Dezernats Zukunft e. V. letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?
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261. Wurde das Dezernat Zukunft e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

262. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Dezernats Zukunft e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

263. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an das Dezernat Zukunft e. V.?

264. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Dezernat Zukunft e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

265. Haben Vorstände oder Führungspersonen des Dezernats Zukunft e. V. politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

266. Inwiefern beeinflusst das Dezernat Zukunft e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

267. Gibt es Hinweise darauf, dass das Dezernat Zukunft e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

268. Unterstützt das Dezernat Zukunft e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit
seinen finanziellen Mitteln?

269. Werden staatliche Fördergelder, die das Dezernat Zukunft e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

270. Gibt es Kooperationen zwischen dem Dezernat Zukunft e. V. und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

271. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des Dezernats Zukunft e. V. haben, und wenn ja, welche?

272. Gibt es Verbindungen zwischen dem Dezernat Zukunft e. V. und Regierungsbehörden,
die dessen Finanzierung sicherstellen?

273. Welche öffentlichen Fördermittel erhält das Dezernat Zukunft e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?
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274. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob das Dezernat Zukunft e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

275. Verwendet das Dezernat Zukunft e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

276. Hat das Dezernat Zukunft e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

277. Sieht der Senat in der Webseite des Dezernats Zukunft e. V.
(https://dezernatzukunft.org/) eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt
sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

278. Nimmt nach Einschätzung des Senats das Dezernat Zukunft e. V. oder nehmen seine
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

279. War das Dezernat Zukunft e. V. nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

280. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten des Dezernats Zukunft e. V. nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

281. Ist des Senats der Artikel der „Wirtschaftswoche“ – Die Genossin und der Milliardär –
bekannt (https://www.wiwo.de/politik/deutschland/philippa-sigl-gloeckner-die-
genossin-und-der-milliardaer-/30179574.html), worin „Zeit“Moderatorin Anna Mayr mit
den Worten zitiert wird: „Das Dezernat hat sich im Grunde gegründet, um die
Schuldenbremse zu zerstören“, und wenn ja, wie beurteilt der Senat diesen Sachverhalt
vor den Anforderungen des parteipolitischen Neutralitätsgebots?

282. Wie beeinflusst das Dezernat Zukunft e. V. die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

283. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
Dezernats Zukunft e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

284. Haben die Kampagnen des Dezernats Zukunft e. V. nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

285. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des Dezernats Zukunft e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

https://dezernatzukunft.org/
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/philippa-sigl-gloeckner-die-genossin-und-der-milliardaer-/30179574.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/philippa-sigl-gloeckner-die-genossin-und-der-milliardaer-/30179574.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/philippa-sigl-gloeckner-die-genossin-und-der-milliardaer-/30179574.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/philippa-sigl-gloeckner-die-genossin-und-der-milliardaer-/30179574.html
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286. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten des Dezernats Zukunft e. V.
mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

287. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Dezernat Zukunft e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

288. Hat sich das Dezernat Zukunft e. V. nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik
an seiner Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat es sich erfolgreich
gegen Kritik gewehrt?

Zu 257.-288.: Die Fragen 257 bis 288 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

289. Erfüllt die Deutsche Umwelthilfe e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

290. Wie definiert die Deutsche Umwelthilfe e. V. ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie
grenzt sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?
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291. Gibt es Fälle, in denen die Deutsche Umwelthilfe e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

292. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe e. V. letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

293. Wurde die Deutsche Umwelthilfe e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

294. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Deutschen Umwelthilfe e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

295. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Deutsche Umwelthilfe e. V.?

296. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Deutschen Umwelthilfe e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

297. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Deutschen Umwelthilfe e. V. politische
Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

298. Inwiefern beeinflusst die Deutsche Umwelthilfe e. V. politische Entscheidungsprozesse
oder Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

299. Gibt es Hinweise darauf, dass die Deutsche Umwelthilfe e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

300. Unterstützt die Deutsche Umwelthilfe e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit
ihren finanziellen Mitteln?

301. Werden staatliche Fördergelder, die die Deutsche Umwelthilfe e. V. vereinnahmt hat,
nach Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

302. Gibt es Kooperationen zwischen der Deutsche Umwelthilfe e. V. und parteinahen
Stiftungen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-
Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

303. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Deutschen Umwelthilfe e. V. haben, und wenn ja, welche?
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304. Gibt es Verbindungen zwischen der Deutschen Umwelthilfe e. V. und
Regierungsbehörden, die deren Finanzierung sicherstellen?

305. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Deutsche Umwelthilfe e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

306. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Deutsche Umwelthilfe e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

307. Verwendet die Deutsche Umwelthilfe e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

308. Hat die Deutsche Umwelthilfe e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

309. Sieht der Senat in der Website der Deutschen Umwelthilfe e. V. (https://duh.de/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

310. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Deutsche Umwelthilfe e. V. oder nehmen ihre
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

311. War die Deutsche Umwelthilfe e. V. nach Erkenntnissen der Landesregierung in der
Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

312. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Deutschen Umwelthilfe e. V. nicht gegen
das parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

313. Gibt es Belege dafür, dass die Deutsche Umwelthilfe e. V. einseitige Narrative in
politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

314. Wie beeinflusst die Deutsche Umwelthilfe e. V. die mediale Berichterstattung über
politische Themen?

315. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Deutschen Umwelthilfe e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

316. Werden von der Deutschen Umwelthilfe e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

https://duh.de/
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317. Haben die Kampagnen der Deutsche Umwelthilfe e. V. nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

318. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Deutschen Umwelthilfe e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

319. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Deutschen Umwelthilfe e.
V. mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

320. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Deutschen Umwelthilfe e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

321. Hat sich die Deutsche Umwelthilfe e. V. nach Kenntnis der Landesregierung in der
Vergangenheit Kritik an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie
sich erfolgreich gegen Kritik gewehrt?

Zu 289.-321.: Die Fragen 289 bis 321 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.



Seite 36 von 61

322. Erfüllt die Agora Agrar gGmbH aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

323. Wie definiert die Agora Agrar gGmbH ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt
sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

324. Gibt es Fälle, in denen die Agora Agrar gGmbH explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

325. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Agora Agrar gGmbH letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

326. Wurde die Agora Agrar gGmbH in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

327. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Agora Agrar gGmbH, der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

328. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Agora Agrar gGmbH?

329. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Agora Agrar gGmbH und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

330. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Agora Agrar gGmbH politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

331. Ist des Senats der folgende Artikel bekannt (www.agrarheut
e.com/politik/Landesregierungfinanziertlobbyistenfuerenergieagrarw ende609558), und
wie schätzt der Senat den Einfluss der Agora Agrar gGmbH auf die politischen
Entscheidungen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein?

332. Inwiefern beeinflusst die Agora Agrar gGmbH politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

333. Gibt es Hinweise darauf, dass die Agora Agrar gGmbH gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

334. Unterstützt die Agora Agrar gGmbH politische Demonstrationen oder Proteste mit ihren
finanziellen Mitteln?

https://www.agrarheute.com/politik/bundesregierung-finanziert-lobbyisten-fuer-energie-agrarwende-609558
https://www.agrarheute.com/politik/bundesregierung-finanziert-lobbyisten-fuer-energie-agrarwende-609558
https://www.agrarheute.com/politik/bundesregierung-finanziert-lobbyisten-fuer-energie-agrarwende-609558
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335. Werden staatliche Fördergelder, die die Agora Agrar gGmbH vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

336. Gibt es Kooperationen zwischen der Agora Agrar gGmbH und parteinahen Stiftungen
wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung
oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

337. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Agora Agrar gGmbH haben, und wenn ja, welche?

338. Gibt es Verbindungen zwischen der Agora Agrar gGmbH und Regierungsbehörden, die
deren Finanzierung sicherstellen?

339. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Agora Agrar gGmbH, und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

340. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Agora Agrar gGmbH von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

341. Verwendet die Agora Agrar gGmbH Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich
für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

342. Hat die Agora Agrar gGmbH in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

343. Sieht der Senat in der Website der Agora Agrar gGmbH (www.agoraagrar.de/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

344. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Agora Agrar gGmbH oder nehmen ihre
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

345. War die Agora Agrar gGmbH nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

346. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Agora Agrar gGmbH nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

347. Gibt es Belege dafür, dass die Agora Agrar gGmbH einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

https://www.agora-agrar.de/
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348. Wie beeinflusst die Agora Agrar gGmbH die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

349. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Agora Agrar gGmbH auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

350. Werden von der Agora Agrar gGmbH gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

351. Haben die Kampagnen der Agora Agrar gGmbH nach Einschätzung des Senats direkte
Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

352. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Agora Agrar gGmbH im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

353. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Agora Agrar gGmbH mit
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

354. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Agora Agrar gGmbH und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

355. Hat sich die Agora Agrar gGmbH nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik
an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie sich erfolgreich
gegen Kritik gewehrt?

Zu 322.-355.: Die Fragen 322 bis 355 werden gemeinsam beantwortet.

Die in den Fragen benannte Agora Agrar gGmbH ist nicht im
Handelsregister eingetragen.

356. Erfüllt die Agora Energiewende gGmbH aus Sicht des Senats ausschließlich
gemeinnützige Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

357. Wie definiert die Agora Energiewende gGmbH ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie
grenzt sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

358. Gibt es Fälle, in denen die Agora Energiewende gGmbH explizit für oder gegen eine
Partei geworben hat?
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359. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Agora Energiewende GmbH letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

360. Wurde die Agora Energiewende gGmbH in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

361. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Agora Energiewende gGmbH, der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

362. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Agora Energiewende gGmbH?

363. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Agora Energiewende gGmbH und
bestimmten Parteien oder politischen Akteuren?

364. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Agora Energiewende gGmbH politische
Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

365. Inwiefern beeinflusst die Agora Energiewende gGmbH politische Entscheidungsprozesse
oder Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

366. Gibt es Hinweise darauf, dass die Agora Energiewende gGmbH gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

367. Unterstützt die Agora Energiewende gGmbH politische Demonstrationen oder Proteste
mit ihren finanziellen Mitteln?

368. Werden staatliche Fördergelder, die die Agora Energiewende gGmbH vereinnahmt hat,
nach Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

369. Gibt es Kooperationen zwischen der Agora Energiewende gGmbH und parteinahen
Stiftungen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-
Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

370. Hat der Senat Erkenntnisse dazu,  dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Agora Energiewende gGmbH haben, und wenn ja, welche?

371. Gibt es Verbindungen zwischen der Agora Energiewende gGmbH und
Regierungsbehörden, die deren Finanzierung sicherstellen?
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372. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Agora Energiewende gGmbH, und aus
welchen Einzelplänen stammen sie?

373. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Agora Energiewende gGmbH von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

374. Verwendet die Agora Energiewende gGmbH Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

375. Hat die Agora Energiewende gGmbH in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

376. Sieht der Senat in der Website der Agora Energiewende gGmbH
(www.agoraenergiewende.de/) eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt
sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

377. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Agora Energiewende gGmbH oder nehmen
ihre rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl
bestimmter Parteien auf?

378. War die Agora Energiewende gGmbH nach Erkenntnissen der Landesregierung in der
Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

379. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Agora Energiewende gGmbH nicht
gegen das parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

380. Gibt es Belege dafür, dass die Agora Energiewende gGmbH einseitige Narrative in
politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

381. Wie beeinflusst die Agora Energiewende gGmbH die mediale Berichterstattung über
politische Themen?

382. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Agora Energiewende gGmbH auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

383. Werden von der Agora Energiewende gGmbH gezielt politische Gegner diskreditiert
oder diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

384. Haben die Kampagnen der Agora Energiewende gGmbH nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

https://www.agora-energiewende.de/
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385. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Agora Energiewende gGmbH im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

386. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Agora Energiewende
gGmbH mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der
Parteien vereinbar?

387. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Agora Energiewende gGmbH und
klassischen Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

388. Hat sich die Agora Energiewende gGmbH nach Kenntnis der Landesregierung in der
Vergangenheit Kritik an ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie
sich erfolgreich gegen Kritik gewehrt?

Zu 356.-388.: Die Fragen 356 bis 388 werden gemeinsam beantwortet.

Die in den Fragen benannte Agora Energiewende gGmbH ist nicht im
Handelsregister eingetragen.

389. Erfüllt Greenpeace e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige Zwecke
gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

390. Wie definiert Greenpeace e. V. seine gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt es sich
von parteipolitischer Einflussnahme ab?

391. Gibt es Fälle, in denen Greenpeace e. V. explizit für oder gegen eine Partei geworben
hat?

392. Wann wurde die Gemeinnützigkeit von Greenpeace e. V. letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?

393. Wurde Greenpeace e. V.in der Vergangenheit wegen parteipolitischer Betätigung
abgemahnt oder verwarnt?

394. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel von Greenpeace e. V., der aus staatlichen
Förderprogrammen stammt?

395. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an Greenpeace e. V.?
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396. Gibt es direkte Verbindungen zwischen Greenpeace e. V. und bestimmten Parteien oder
politischen Akteuren?

397. Haben (ehemalige) Vorstände oder Führungspersonen von Greenpeace e. V. politische
Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

398. Inwiefern beeinflusst Greenpeace e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

399. Gibt es Hinweise darauf, dass Greenpeace e. V. gezielt gegen bestimmte Parteien oder
Politiker Kampagnen führt?

400. Unterstützt Greenpeace e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit seinen
finanziellen Mitteln?

401. Werden staatliche Fördergelder, die Greenpeace e. V. vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

402. Gibt es Kooperationen zwischen Greenpeace e. V. und parteinahen Stiftungen wie der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder
der Konrad-Adenauer-Stiftung?

403. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb von Greenpeace e. V. haben, und wenn ja, welche?

404. Gibt es Verbindungen zwischen Greenpeace e. V. und Regierungsbehörden, die seine
Finanzierung sicherstellen?

405. Welche öffentlichen Fördermittel erhält Greenpeace e. V., und aus welchen Einzelplänen
stammen sie?

406. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob Greenpeace e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

407. Verwendet Greenpeace e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

408. Hat Greenpeace e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung staatlicher
Mittel erfahren?
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409. Sieht der Senat in der Website von Greenpeace e. V. (www.gr eenpeace.de/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

410. Nimmt nach Einschätzung des Senats Greenpeace e. V. oder nehmen seine rechtlichen
Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter Parteien
auf?

411. War Greenpeace e. V. nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

412. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten von Greenpeace e. V. nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

413. Gibt es Belege dafür, dass Greenpeace e. V. einseitige Narrative in politischen Debatten
fördert, und wenn ja, welche?

414. Wie beeinflusst Greenpeace e. V. die mediale Berichterstattung über politische Themen?

415. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss von
Greenpeace e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

416. Werden von Greenpeace e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder diffamiert,
wenn ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor dem Hintergrund der Förderung?

417. Haben die Kampagnen von Greenpeace e. V. nach Einschätzung des Senats direkte
Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

418. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
von Greenpeace e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

419. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten von Greenpeace e. V. mit
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

420. Welche Unterschiede bestehen zwischen Greenpeace e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

421. Hat sich Greenpeace e. V. nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik an seiner
Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat es sich erfolgreich gegen Kritik
gewehrt?

https://www.greenpeace.de/
https://www.greenpeace.de/


Seite 44 von 61

Zu 389.-421.: Die Fragen 389 bis 421 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

422. Erfüllt der BUND e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige Zwecke gemäß
§ 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

423. Wie definiert der BUND e. V. seine gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt er sich
von parteipolitischer Einflussnahme ab?

424. Gibt es Fälle, in denen der BUND e. V. explizit für oder gegen eine Partei geworben hat?

425. Wann wurde die Gemeinnützigkeit des BUND e. V. letztmalig durch das zuständige
Finanzamt geprüft?

426. Wurde der BUND e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer Betätigung
abgemahnt oder verwarnt?

427. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel von Der BUND e. V., der aus staatlichen
Förderprogrammen stammt?
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428. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an den BUND e. V.?

429. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem BUND e. V. und bestimmten Parteien oder
politischen Akteuren?

430. Haben (ehemalige) Vorstände oder Führungspersonen des BUND e. V. politische Ämter
oder enge Verbindungen zu Parteien?

431. Inwiefern beeinflusst der BUND e. V. politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

432. Gibt es Hinweise darauf, dass der BUND e. V. gezielt gegen bestimmte Parteien oder
Politiker Kampagnen führt?

433. Unterstützt der BUND e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit seinen
finanziellen Mitteln?

434. Werden staatliche Fördergelder, die der BUND e. V. vereinnahmt hat, nach Einschätzung
des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

435. Gibt es Kooperationen zwischen dem BUND e. V. und parteinahen Stiftungen wie der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder
der Konrad-Adenauer-Stiftung?

436. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des BUND e. V. haben, und wenn ja, welche?

437. Gibt es Verbindungen zwischen dem BUND e. V. und Regierungsbehörden, die seine
Finanzierung sicherstellen?

438. Welche öffentlichen Fördermittel erhält der BUND e. V., und aus welchen Einzelplänen
stammen sie?

439. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob der BUND e. V. von internationalen Organisationen
oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das, und wie viel?

440. Verwendet der BUND e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?
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441. Hat der BUND e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung staatlicher Mittel
erfahren?

442. Sieht der Senat in der Website des BUND e. V. (www.bund. net/) eine parteipolitische
Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der
parteipolitischen Neutralität?

443. Nimmt nach Einschätzung des Senats der BUND e. V. oder nehmen seine rechtlichen
Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter Parteien
auf?

444. War der BUND e. V. nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an politischen
Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

445. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten des BUND e. V. nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

446. Gibt es Belege dafür, dass der BUND e. V. einseitige Narrative in politischen Debatten
förder,t und wenn ja, welche?

447. Wie beeinflusst der BUND e. V. die mediale Berichterstattung über politische Themen?

448. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
BUND e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

449. Werden von dem BUND e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder diffamiert, wenn
ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor dem Hintergrund der Förderung?

450. Haben die Kampagnen des BUND e. V. nach Einschätzung der Landesregierung direkte
Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

451. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des BUND e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

452. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten des BUND e. V. mit den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien vereinbar?

453. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem BUND e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

https://www.bund.net/
https://www.bund.net/
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454. Hat sich der BUND e. V. nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik an seiner
Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat er sich erfolgreich gegen Kritik
gewehrt?

Zu 422.-454.: Die Fragen 422 bis 454 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

455. Erfüllt das Netzwerk Recherche e. V. aus Sicht des Senats ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

456. Wie definiert das Netzwerk Recherche e. V. seine gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie
grenzt es sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

457. Gibt es Fälle, in denen das Netzwerk Recherche e. V. explizit für oder gegen eine Partei
geworben hat?

458. Wann wurde die Gemeinnützigkeit des Netzwerks Recherche e. V. letztmalig durch das
zuständige Finanzamt geprüft?
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459. Wurde das Netzwerk Recherche e. V. in der Vergangenheit wegen parteipolitischer
Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

460. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Netzwerks Recherche e. V., der aus
staatlichen Förderprogrammen stammt?

461. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an das Netzwerk Recherche e. V.?

462. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Netzwerk Recherche e. V. und bestimmten
Parteien oder politischen Akteuren?

463. Haben (ehemalige) Vorstände oder Führungspersonen des Netzwerks Recherche e. V.
politische Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

464. Inwiefern beeinflusst das Netzwerk Recherche e. V. politische Entscheidungsprozesse
oder Gesetzesvorhaben nach Einschätzung der Landesregierung?

465. Gibt es Hinweise darauf, dass das Netzwerk Recherche e. V. gezielt gegen bestimmte
Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

466. Unterstützt das Netzwerk Recherche e. V. politische Demonstrationen oder Proteste mit
seinen finanziellen Mitteln?

467. Werden staatliche Fördergelder, die das Netzwerk Recherche e. V. vereinnahmt hat,
nach Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

468. Gibt es Kooperationen zwischen dem Netzwerk Recherche e. V. und parteinahen
Stiftungen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-
Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

469. Hat der Senat Erkenntnisse dazu,  dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des Netzwerks Recherche e. V. haben, und wenn ja, welche?

470. Gibt es Verbindungen zwischen dem Netzwerk Recherche e. V. und Regierungsbehörden,
die seine Finanzierung sicherstellen?

471. Welche öffentlichen Fördermittel erhält das Netzwerk Recherche e. V., und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?
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472. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob das Netzwerk Recherche e. V. von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

473. Verwendet das Netzwerk Recherche e. V. Drittmittel oder Projektfinanzierungen
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

474. Hat das Netzwerk Recherche e. V. in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung
staatlicher Mittel erfahren?

475. Sieht der Senat in der Website des Netzwerks Recherche e. V. (www.bund.net/) eine
parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem
Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

476. Nimmt nach Einschätzung des Senats das Netzwerk Recherche e. V. oder nehmen seine
rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter
Parteien auf?

477. War das Netzwerk Recherche e. V. nach Erkenntnissen der Landesregierung in der
Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

478. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten des Netzwerks Recherche e. V. nicht gegen
das parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

479. Gibt es Belege dafür, dass das Netzwerk Recherche e. V. einseitige Narrative in
politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

480. Wie beeinflusst das Netzwerk Recherche e. V. die mediale Berichterstattung über
politische Themen?

481. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
Netzwerks Recherche e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

482. Werden von dem Netzwerk Recherche e. V. gezielt politische Gegner diskreditiert oder
diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem
Hintergrund der Förderung?

483. Haben die Kampagnen des Netzwerks Recherche e. V. nach Einschätzung des Senats
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

484. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des Netzwerks Recherche e. V. im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

https://www.bund.net/
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485. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten des Netzwerks Recherche e.
V. mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien
vereinbar?

486. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Netzwerk Recherche e. V. und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

487. Hat sich das Netzwerk Recherche e. V. nach Kenntnis der Landesregierung in der
Vergangenheit Kritik an seiner Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat es
sich erfolgreich gegen Kritik gewehrt?

Zu 455.-487.: Die Fragen 455 bis 487 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

488. Erfüllt der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. aus Sicht des Senats
ausschließlich gemeinnützige Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja,
welche?

489. Wie definiert der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. seine gemeinnützigen
Tätigkeiten, und wie grenzt er sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?
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490. Gibt es Fälle, in denen der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. explizit für
oder gegen eine Partei geworben hat?

491. Wann wurde die Gemeinnützigkeit des Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
letztmalig durch das zuständige Finanzamt geprüft?

492. Wurde der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. in der Vergangenheit wegen
parteipolitischer Betätigung abgemahnt oder verwarnt?

493. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel des Vereins Neue deutsche
Medienmacher*innen e. V., der aus staatlichen Förderprogrammen stammt?

494. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an den Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.?

495. Gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Verein Neue deutsche Medienmacher*innen
e. V. und bestimmten Parteien oder politischen Akteuren?

496. Haben (ehemalige) Vorstände oder Führungspersonen des Vereins Neue deutsche
Medienmacher*innen e. V. politische Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien?

497. Inwiefern beeinflusst der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. politische
Entscheidungsprozesse oder Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

498. Gibt es Hinweise darauf, dass der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
gezielt gegen bestimmte Parteien oder Politiker Kampagnen führt?

499. Unterstützt der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. politische
Demonstrationen oder Proteste mit seinen finanziellen Mitteln?

500. Werden staatliche Fördergelder, die der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e.
V. vereinnahmt hat, nach Einschätzung der Landesregierung für parteipolitische Zwecke
zweckentfremdet?

501. Gibt es Kooperationen zwischen dem Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
und parteinahen Stiftungen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung,
der Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Konrad-Adenauer-Stiftung?

502. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb des Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. haben, und wenn ja,
welche?
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503. Gibt es Verbindungen zwischen dem Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
und Regierungsbehörden, die seine Finanzierung sicherstellen?

504. Welche öffentlichen Fördermittel erhält der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen
e. V., und aus welchen Einzelplänen stammen sie?

505. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
von internationalen Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja,
welche sind das, und wie viel?

506. Verwendet der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. Drittmittel oder
Projektfinanzierungen ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

507. Hat der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. in den letzten Jahren eine
Erhöhung oder Kürzung staatlicher Mittel erfahren?

508. Sieht der Senat in der Website des Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
(https://neuemedienmacher.de/) eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie
beurteilt sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

509. Nimmt nach Einschätzung des Senats der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e.
V. oder nehmen seine rechtlichen Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen
zur Wahl bestimmter Parteien auf?

510. War der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. nach Erkenntnissen des Senats
in der Vergangenheit an politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

511. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten des Vereins Neue deutsche
Medienmacher*innen e. V. nicht gegen das parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

512. Gibt es Belege dafür, dass der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.
einseitige Narrative in politischen Debatten fördert, und wenn ja, welche?

513. Wie beeinflusst der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. die mediale
Berichterstattung über politische Themen?

514. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss des
Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. auf die öffentliche Meinungsbildung
untersuchen?

https://neuemedienmacher.de/
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515. Werden von dem Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. gezielt politische
Gegner diskreditiert oder diffamiert, wenn ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor
dem Hintergrund der Förderung?

516. Haben die Kampagnen des Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. nach
Einschätzung des Senats direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische
Entscheidungen?

517. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
des Vereins Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. im Hinblick auf das
Neutralitätsgebot bewerten?

518. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten des Vereins Neue deutsche
Medienmacher*innen e. V. mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur
Chancengleichheit der Parteien vereinbar?

519. Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Verein Neue deutsche
Medienmacher*innen e. V. und klassischen Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten
Kreuz oder den Tafeln?

520. Hat sich der Verein Neue deutsche Medienmacher*innen e. V. nach Kenntnis des Senats
in der Vergangenheit Kritik an seiner Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja,
hat er sich erfolgreich gegen Kritik gewehrt?

Zu 488.-520.: Die Fragen 488 bis 520 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
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betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

521. Erfüllt die Delta1 gGmbH, die das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit
(https://aktionsnetzwerknachhaltigkeit.de) und die Green Culture Anlaufstelle
(www.greenculture.info) anbietet, aus Sicht der Landesregierung ausschließlich
gemeinnützige Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

522. Wie definiert die Delta1 gGmbH ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt sie sich
von parteipolitischer Einflussnahme ab?

523. Gibt es Fälle, in denen die Delta1 gGmbH explizit für oder gegen eine Partei geworben
hat?

524. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Delta1 gGmbH letztmalig durch das zuständige
Finanzamt geprüft?

525. Wurde die Delta1 gGmbH in der Vergangenheit wegen parteipolitischer Betätigung
abgemahnt oder verwarnt?

526. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Delta1 gGmbH, der aus staatlichen
Förderprogrammen stammt?

527. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die Delta1 gGmbH?

528. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Delta1 gGmbH und bestimmten Parteien
oder politischen Akteuren?

529. Haben Vorstände oder Führungspersonen der Delta1 gGmbH politische Ämter oder
enge Verbindungen zu Parteien?

530. Inwiefern beeinflusst die Delta1 gGmbH politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

531. Gibt es Hinweise darauf, dass die Delta1 gGmbH gezielt gegen bestimmte Parteien oder
Politiker Kampagnen führt?

https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/
https://www.greenculture.info/
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532. Unterstützt die Delta1 gGmbH politische Demonstrationen oder Proteste mit ihren
finanziellen Mitteln?

533. Werden staatliche Fördergelder, die die Delta1 gGmbH vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

534. Gibt es Kooperationen zwischen der Delta1 gGmbH und parteinahen Stiftungen wie der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder
der Konrad-Adenauer-Stiftung?

535. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der Delta1 gGmbH haben, und wenn ja, welche?

536. Gibt es Verbindungen zwischen der Delta1 gGmbH und Regierungsbehörden, die deren
Finanzierung sicherstellen?

537. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die Delta1 gGmbH, und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

538. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die Delta1 gGmbH von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

539. Verwendet die Delta1 gGmbH Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

540. Hat die Delta1 gGmbH in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung staatlicher
Mittel erfahren?

541. Kennt der Senat die Website der Anlaufstelle Green Culture (www.greenculture.info),
erkennt sie darin eine parteipolitische Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese
Tendenz vor dem Erfordernis der parteipolitischen Neutralität?

542. Kennt der Senat die Website des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit
(https://aktionsnetzwerknachhaltigkeit.de), erkennt sie darin eine parteipolitische
Tendenz, und wenn ja, wie beurteilt sie diese Tendenz vor dem Erfordernis der
parteipolitischen Neutralität?

543. Nimmt nach Einschätzung des Senats die Delta1 gGmbH oder nehmen ihre rechtlichen
Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter Parteien
auf?

https://www.greenculture.info/
https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/
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544. War die Delta1 gGmbH nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

545. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der Delta1 gGmbH nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

546. Gibt es Belege dafür, dass die Delta1 gGmbH einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

547. Wie beeinflusst die Delta1 gGmbH die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

548. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
Delta1 gGmbH auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

549. Werden von der Delta1 gGmbH gezielt politische Gegner diskreditiert oder diffamiert,
wenn ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor dem Hintergrund der Förderung?

550. Haben die Kampagnen der Delta1 gGmbH nach Einschätzung der Landesregierung
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

551. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der Delta1 gGmbH im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

552. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der Delta1 gGmbH mit den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien vereinbar?

553. Welche Unterschiede bestehen zwischen der Delta1 gGmbH und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

554. Hat sich die Delta1 gGmbH nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik an ihrer
Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie sich erfolgreich gegen Kritik
gewehrt?

Zu 521.-554.: Die Fragen 521 bis 554 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
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grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

555. Erfüllt die HateAid gGmbH aus Sicht der Landesregierung ausschließlich gemeinnützige
Zwecke gemäß § 52 der Abgabenordnung, und wenn ja, welche?

556. Wie definiert die HateAid gGmbH ihre gemeinnützigen Tätigkeiten, und wie grenzt sie
sich von parteipolitischer Einflussnahme ab?

557. Gibt es Fälle, in denen die HateAid gGmbH explizit für oder gegen eine Partei geworben
hat?

558. Wann wurde die Gemeinnützigkeit der HateAid gGmbH letztmalig durch das zuständige
Finanzamt geprüft?

559. Wurde die HateAid gGmbH in der Vergangenheit wegen parteipolitischer Betätigung
abgemahnt oder verwarnt?

560. Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der HateAid gGmbH, der aus staatlichen
Förderprogrammen stammt?

561. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen
an die HateAid gGmbH?

562. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der HateAid gGmbH und bestimmten Parteien
oder politischen Akteuren?
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563. Haben Vorstände oder Führungspersonen der HateAid gGmbH politische Ämter oder
enge Verbindungen zu Parteien?

564. Inwiefern beeinflusst die HateAid gGmbH politische Entscheidungsprozesse oder
Gesetzesvorhaben nach Einschätzung des Senats?

565. Gibt es Hinweise darauf, dass die HateAid gGmbH gezielt gegen bestimmte Parteien
oder Politiker Kampagnen führt?

566. Unterstützt die HateAid gGmbH politische Demonstrationen oder Proteste mit ihren
finanziellen Mitteln?

567. Werden staatliche Fördergelder, die die HateAid gGmbH vereinnahmt hat, nach
Einschätzung des Senats für parteipolitische Zwecke zweckentfremdet?

568. Gibt es Kooperationen zwischen der HateAid gGmbH und parteinahen Stiftungen wie der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung oder
der Konrad-Adenauer-Stiftung?

569. Hat der Senat Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen
innerhalb der HateAid gGmbH haben, und wenn ja, welche?

570. Gibt es Verbindungen zwischen der HateAid gGmbH und Regierungsbehörden, die
deren Finanzierung sicherstellen?

571. Welche öffentlichen Fördermittel erhält die HateAid gGmbH, und aus welchen
Einzelplänen stammen sie?

572. Hat der Senat Kenntnis darüber, ob die HateAid gGmbH von internationalen
Organisationen oder NGOs aus dem Ausland Gelder erhält, wenn ja, welche sind das,
und wie viel?

573. Verwendet die HateAid gGmbH Drittmittel oder Projektfinanzierungen ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke, und wenn ja, welche?

574. Hat die HateAid gGmbH in den letzten Jahren eine Erhöhung oder Kürzung staatlicher
Mittel erfahren?

575. Nimmt nach Einschätzung des Senats die HateAid gGmbH oder nehmen ihre rechtlichen
Vertreter aktiv an Wahlkämpfen teil oder ruft bzw. rufen zur Wahl bestimmter Parteien
auf?
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576. War die HateAid gGmbH nach Erkenntnissen des Senats in der Vergangenheit an
politischen Kampagnen beteiligt, und wenn ja, an welchen?

577. Wie wird sichergestellt, dass die Aktivitäten der HateAid gGmbH nicht gegen das
parteipolitische Neutralitätsgebot verstoßen?

578. Gibt es Belege dafür, dass die HateAid gGmbH einseitige Narrative in politischen
Debatten fördert, und wenn ja, welche?

579. Wie beeinflusst die HateAid gGmbH die mediale Berichterstattung über politische
Themen?

580. Gibt es nach Erkenntnissen des Senats wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der
HateAid gGmbH auf die öffentliche Meinungsbildung untersuchen?

581. Werden von der HateAid gGmbH gezielt politische Gegner diskreditiert oder diffamiert,
wenn ja, welche, und wie beurteilt der Senat dies vor dem Hintergrund der Förderung?

582. Haben die Kampagnen der HateAid gGmbH nach Einschätzung der Landesregierung
direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen?

583. Gibt es nach Kenntnis des Senats Stellungnahmen von Staatsrechtlern, die die Aktivitäten
der HateAid gGmbH im Hinblick auf das Neutralitätsgebot bewerten?

584. Sind nach Auffassung des Senats die politischen Aktivitäten der HateAid gGmbH mit den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Chancengleichheit der Parteien vereinbar?

585. Welche Unterschiede bestehen zwischen der HateAid gGmbH und klassischen
Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Tafeln?

586. Hat sich die HateAid gGmbH nach Kenntnis des Senats in der Vergangenheit Kritik an
ihrer Gemeinnützigkeit ausgesetzt gesehen, und wenn ja, hat sie sich erfolgreich gegen
Kritik gewehrt?

Zu 555.-586.: Die Fragen 555 bis 586 werden gemeinsam beantwortet.

Soweit die Fragen Einzelheiten aus dem Besteuerungsverfahren betreffen,
dürfen Auskünfte nicht erteilt werden, da die Finanzverwaltung sich zu
Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern darf. Alle Informationen, die einen
Steuerfall betreffen, sind durch das Steuergeheimnis i. S. d. § 30 AO
geschützt und dürfen daher ohne Zustimmung des Betroffenen
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grundsätzlich nicht offenbart werden.

Soweit die Fragen andere Einzelheiten außerhalb des
Besteuerungsverfahrens betreffen, liegen dem Senat regelmäßig keine
über die öffentlich bekannten Informationen hinausgehenden Kenntnisse
über die konkreten Tätigkeiten dieser Organisation vor. Der Senat sieht
davon ab, das Tun oder Unterlassen einzelner Organisationen positiv
oder negativ zu kommentieren. Ein darauf gerichteter
Informationsanspruch des Abgeordnetenhauses würde darüber hinaus die
Grundrechte Dritter verletzen (vgl. BVerfGE 137, 185).

Soweit die Fragen Zuwendungen des Landes an die Organisation
betreffen, wird auf die Einführung verwiesen.

Schließlich sind im Rahmen der Zeit, die für die Beantwortung einer
schriftlichen Anfrage zur Verfügung steht, weitere Ermittlungen nicht
möglich.

587. Haben Senat, Bezirke oder landeseigene Beteiligungen und Körperschaften in den
Jahren 2019 bis 2025 und bisher in 2026 Mittel für Werbemaßnahmen, PR-Artikel,
gemeinsame Veranstaltungen oder andere finanzielle Zuwendungen an Verlags- und
Medienunternehmen wie Zeitungsverlage, Radio- und Fernsehsender, sogenannte
Influencer oder andere natürliche oder juristische, publizistisch tätige Personen geleistet?
Falls ja, wie viel jährlich summiert und welche Einzelzahlungen in den einzelnen Jahren
sind an welche Medien gezahlt worden?

Zu Frage 587.:  Es wird auf die Einführung verwiesen. Soweit landeseigene Beteiligungen
und Körperschaften erfragt werden, ist eine Auswertung in der
Antwortfrist nicht zu ermitteln.

588. Haben in der 19. Wahlperiode personelle Wechsel zwischen Senatsverwaltungen und
Bezirken auf der einen und den vorgenannten, bitte einzeln aufzulistenden
Organisationen andererseits stattgefunden? Wenn ja, wann und welche? (e.g. Berliner
Morgenpost: Chefredakteurin wird Senatssprecherin oder BUND e.V.: Mitarbeiter
wechselt zur Senatsverwaltung für Verkehr).

Zu Frage 588.:  Die Frage kann in der kurzen Antwortfrist an das Abgeordnetenhaus nicht
beantwortet werden. Zudem bleibt unklar, welche Auskunft der
Fragesteller genau wünscht, da seine Beispiele sich auch auf die
Morgenpost beziehen, zuvor aber nur nach den in der Anfrage
erwähnten Organisationen gefragt wird. Da die Informationen nicht
systematisch datentechnisch erfasst werden, können sie nicht
automatisiert ausgewertet werden. Eine vollumfängliche und lückenlose
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Aufzählung aller vom Land Berlin in der 19. Wahlperiode eingestellten
Personen, die zuvor in einer der vorgenannten Organisationen tätig
waren, ist dem Senat daher auch bei einer Fristverlängerung nicht
möglich.

Berlin, den 13.04.2026

In Vertretung

Tanja Mildenberger
Senatsverwaltung für Finanzen


